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2. Änderung der Allgemeinverfügung
vom 17. Juni 2024 zur

Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen,
zuletzt geändert durch die 1. Änderung derAllgemeinverfügung vom 20. Juni 2024

Gebietsfestlegung der Infizierten Zone und Festlegung der
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen innerhalb dieser Restriktionszone

In der oben genannten Angelegenheit ergeht folgende

Allgemeinverfügung:

1. Zu den in 1.1 Allgemeine Maßnahmen derAllgemeinverfügung vom 17. Juni wird nach
Ziffer 1.1.3 neu eingefügt:

„1.1.4. Grundstückseigentümer und Grundstücksbesitzer haben das Betreten ihrer
Grundstücke in der freien Landschaft und in den unmittelbar daran angrenzenden
Bereichen in Ortslagen durch

a) Beauftragte der Veterinärbehörde und diese begleitenden, waffentragenden Personen
zum Zwecke der Suche von Kadavern von Wildschweinen mit Suchhunden oder

b) beauftragte Personen der Veterinärbehörde, die Drohnen zu diesem Zweck steuern
zu dulden."

Postanschrift:
Wilhelm-Seipp-Str. 4
64521 Groß-Gerau
Bushaltestellen: „Landratsamt",
„Hallenbad- und „Kreisklinik"

Erreichbarkeitszeiten (Telefon, E-Mail):
Montag, Dienstag,
Donnerstag und Freitag:
08:00 Uhr-12:00 Uhr
Mittwoch: 14:00 Uhr- 18:00 Uhr

Bankverbindung:
Kreissparkasse Groß-Geräu
IBAN: DE67 5085 2553 0000 0000 18
BIG: HEU\DEF1GRG
www.kreisgg.de

Der Zutritt in die Fachabteilungen der Kreisverwaltung Groß-Gerau ist nur nach Terminvereinbarung möglich.
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2. 1.1.5. Das Betreten des Waldes und der offenen Landschaft wird dahingehend
beschränkt, dass auf den dafür vorgesehenen Waldwegen zu bleiben ist.

3. Ziffer 1.1.2 der Verfügung vom 17.06.2024im Hinblick auf die Leinenpflicht wird wie folgt
neu gefasst:

„Für das gesamte Gebiet der infizierten Zone wird eine Leinenpflicht für Hunde
angeordnet, wobei die Leinenlänge auf 5 m beschränkt wird."

4. Ziffer 1.2.1 . wird, zuletzt geändert durch 1. Änderung der Allgemeinverfügung vom 20. Juni
2024, wie folgt neu gefasst:

„Es gilt ein Jagdverbot. Davon ausgenommen sind:

a) die Ausnahme der Nachsuche von Unfallwild mit Jagdhunden oder
Kadaversuchhunden oder Drohnen,

b) das Ausbringen von Kirrmaterial und das Anlegen von Kirrstellen, beides nach
näherer Bestimmung der Veterinärbehörde,

c) die Anlage und der Einsatz von Saufängen nach näherer Bestimmung der
Veterinärbehörde."

5. Die weiteren Regelungen und Anordnungen der bezeichneten Allgemeinverfügung vom
17.06.2024, zuletzt geändert durch die 1. Änderung derAllgemeinverfügung vom 20. Juni
2024, bleiben hiervon unberührt.

6. Die Regelungen unter Ziffer 1. bis 4. sind sofort vollziehbar.

7. Die Verfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt
gegeben.

Begründung:

Sachverhalt:

Am 13.06.2024 wurde bei einem Wildschwein, das in Königstädten erlegt wurde, eine
virologische Untersuchung vorgenommen. Nach dem Ergebnis der
virologischen/serologischen Untersuchung vom 15.06.2024 wurde bei dem Wildschwein die
Afrikanische Schweinepest festgestellt. Daher hat der Landrat des Landkreises Groß-Gerau
den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen am 15.06.2024 amtlich
festgestellt.
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Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt es sich um eine Viruserkrankung von der Haus-
und Wildschweine betroffen sind. Die Übertragung erfolgt durch direkten Kontakt mit
infizierten Tieren oder deren Kadavern, die Aufnahme von Speiseabfällen oder
Schweinefleischerzeugnissen bzw. -Zubereitungen sowie andere indirekte Ubertragungswege
(Fahrzeuge, kontaminierte Ausrüstungsgegenstände einschl. Jagdausrüstung,
landwirtschaftlich genutzte Geräte und Maschinen, Kleidung). Nach einer Infektion entwickeln
die Tiere sehr schwere, aber unspezifische Allgemeinsymptome und führt in der Regel zum
Tod des Tieres.

Mit Allgemeinverfügung vom 17.06.2024 zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest
bei Wildschweinen (Gebietsfestlegung der Infizierten Zone und Festlegung der
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen innerhalb dieser Restriktionszone) ist im Hinblick auf die
Bewirtschaftung und Ernte landwirtschaftlicher Flächen mit Maschinen ein umfassendes
Verbot angeordnet worden. Ziel dieser Anordnung war es, eine Verschleppung von
infektiösem Material durch diese Tätigkeiten auszuschließen. Zu diesem frühen Zeitpunkt des
Seuchengeschehens war diese umfassende Anordnung erforderlich, um dadurch eine
weitere Ausbreitung der Seuche zu verhindern.

Rechtliche Würdigung:

Die in der Verordnung (EU) 2016/429 des europäischen Parlaments und des Rates vom 9.
März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich
der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht") in der aktuell gültigen Fassung (VO (EU)
2016/429) festgelegten seuchenspezifischen Bestimmungen zur Bekämpfung von Seuchen
gelten gemäß Artikel 5 für gelistete Seuchen und gemäß Artikel 8 dieser Verordnung für
gelistete Arten.

Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt es sich gemäß Artikel 5 Abs. 1 Buchst, a Ziffer iii
der VO (EU) 2016/429 um eine gelistete Seuche, die gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der VO
(EU) 2016/429 i. V. m. der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission vom
3. Dezember 2018 über die Anwendung bestimmter Bestimmungen zur Seuchenprävention
und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur Erstellung einer Liste vonArten
und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen
darstellen in der aktuell gültigen Fassung (VO (EU) 2018/1882) der Kategorie A zugeordnet
wird. Unter der Kategorie A sind Seuchen gelistet, die normalerweise nicht in der EU
auftreten und für die in Deutschland unmittelbar Tilgungsmaßnahmen ergriffen werden
müssen, sobald sie nachgewiesen werden. Somit sind die in der VO (EU) 2016/429
festgelegten seuchenspezifischen Bestimmungen im Falle des Verdachts auf oder der
amtlichen Bestätigung der Afrikanischen Schweinepest bei den in der VO (EU) 2018/1882
gelisteten Arten (Suidae) anzuwenden.

Gemäß Art. 4 Nr. 40 der VO (EU) 2016/429 ist ein „Ausbruch" das amtlich bestätigte
Auftreten einer gelisteten Seuche oder einer neu auftretenden Seuche bei einem oder
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mehreren Tieren in einem Betrieb oder an einem sonstigen Ort, an dem Tiere gehalten
werden oder sich befinden.

Zu 1:

Die Maßnahme beruht auf Art. 70 Abs. 1 Buchst, b i. V. m. Abs. 2 und Art. 55 Abs. 1 Buchst.

c der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März
2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der
Tiergesundheit (ABI. EU Nr. L 84, S. 1). Gemäß Art. 55 Abs. 1 Buchst c der Verordnung (EU)
2016/429 stellt die zuständige Behörde sicher, dass geeignete Maßnahmen zum Schutz vor
biologischen Gefahren angewendet werden, um eine Ausbreitung des Erregers auf andere
Schweine zu verhindern. Die Kadaver von Wildschweinen, die aufgrund einer Infektion mit
dem Virus der Afrikanischen Schweinepest verendet sind, enthalten große Mengen an
Viruspartikeln, an denen sich andere Schweine leicht anstecken und die auch von anderen
Tieren leicht weiterverbreitet werden können. Aus diesem Grund müssen die Kadaver unter

Einhaltung strenger Hygienevorschriften entfernt werden. Um dies sicherzustellen, werden
sowohl die Fallwildsuche als auch die Bergung von professionellen Personen durchgeführt.
Nach Art. 64 Abs. 2 Buchst, c der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission
vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen
Parlamentes und des Rates hinsichtlich Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung
bestimmter gelisteter Seuchen (ABI. EU Nr. L 174, S. 64) haben die Mitgliedstaaten in einer
Situation wie der im Moment im Landkreis herrschenden sicherzustellen, dass sämtliche

Kadaver von Wildscheinen beseitigt werden, „unabhängig davon, ob diese getötet oder tot
aufgefunden wurden." Diese Verpflichtung wird durch Art. 2 des Durchführungsbeschlusses
(EU) 2024/1790 der Kommission vom 20. Juni betreffend bestimmte vorläufige
Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest in Deutschland (ABI. der EU,
Nr. L vom 21. Juni 2024) bekräftigt. Die Erfüllung dieser Verpflichtung setzt voraus und
verlangt, dass nach den zu beseitigenden Kadavern sorgsam gesucht wird. Die fachliche
Einschätzung des Friedrich-Löffler-lnstituts ist, dass einer sorgfältigen, aber schnellen Suche
eine herausragende Bedeutung für die effektive Bekämpfung der Seuche zukommt, nur so
kann das Risiko einer weiteren Ausbreitung sicher reduziert werden; die Kenntnis des
Seuchenherdes ist außerdem Voraussetzung für effektive Bekämpfungsmaßnahmen,
gleichzeitig ist nur feststellbar, wo in der Situation der Ungewissheit zu ergreifende
Maßnahmen gelockert werden können. Die Begleitung durch waffentragende Personen ist
zum Schutz der Fallwildsucher dringend geboten. Die Erfahrungen in anderen Ländern und
die Anforderungen der EU an die Dokumentation der Suchen erfordern, dass auch
professionelle Sucher eingesetzt werden. Im Hinblick auf die herausragende Bedeutung der
Maßnahme ist daher im Rahmen des Ermessens die Duldungsverpflichtung für betroffene
Grundstückseigentümer und Nutzer auszusprechen, zumal die Duldungsverpflichtung
ohnehin nur eine geringe Eingriffsintensität hat. Die Grundstücke im Wald und in der Feldflur
unterliegen ohnehin einem Betretungsrecht der Allgemeinheit. Häufig sind die angrenzenden
Flächen in Ortsrandlagen ebenfalls frei betretbar. Sollten Grundstücke eingefriedet sein, wird
das Auffinden verendeter Tiere erfahrungsgemäß ebenfalls im Interesse der betroffenen
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Grundstückseigentümer und -besitzer sein. Im Hinblick auf die gemeinschaftsrechtliche
Verpflichtung zur Beseitigung sämtlicher Kadaver muss jedoch in jedem Fall das Betreten
solcher Grundstücke für Zwecke der Suche ebenfalls möglich sein. Im Ergebnis haben die
Rechte der Grundstückseigentümer hier hinter den Zwecken der Tierseuchenbekämpfung
zurückzutreten.

Zu 2:

Die Anordnung beruht auf §14d Abs. 5 c der SchwPestV I.V. mit Art. 64 Abs. 2 Buchst, a) der
VO (EU) 2020/687 I.V. mit Art. 65 Abs. 1 Buchst. i) der VO (EU) 2016/429.
Durch die Anordnung, dass auf den vorgesehenen Waldwegen zu bleiben ist, soll verhindert
werden, dass Personen nicht in Kontakt mit einem Tierkadaver kommen und so
möglicherweise das Virus weiter verschleppen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das
Wild nicht aufgescheucht wird und sich dann in andere Gebiete flüchtet.

Zu 3:

Die Anordnung beruht auf §14d Abs. 7 der SchwPestV i.V. mit Art. 64 Abs. 2 Buchst, a) der
VO (EU) 2020/687 i.V. mit Art. 65 Abs. 1 Buchst, f) der VO (EU) 2016/429.
Die Leinenpflicht für Hunde wird angeordnet, damit Hunde nicht in Kontakt mit einem
Tierkadaver kommen und so möglicherweise das Virus verschleppen. Außerdem soll
verhindert werden, dass Wild aufgescheucht wird und sich dann in andere Gebiete flüchtet.
Die Leinenlänge wird auf 5 Meter beschränkt.

Zu 4:

Nach Art. 65 Buchst, b der VO (EU) 2020/687 i.V. mit Art. 70 Abs. 2 der VO (EU) 2016/429
kann die zuständige Behörde Jagdaktivitäten nach ihrem Ermessen regulieren, um eine
Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in der infizierten Zone zu verhindern. Zum
jetzigen Zeitpunkt muss die Ausübung der Jagd in der infizierten Zone grundsätzlich verboten
werden, um eine Beunruhigung und damit mögliche Versprengung infizierter Wildschweine zu
verhindern. Davon ausgenommen sind nach Buchst, a bestimmte jagdliche Maßnahmen zur
Nachsuche von Unfallwild aus Tierschutzgründen, bei denen das Risiko einer Versprengung
verringert ist. Ausgenommen ist darüber hinaus auch das Ausbringen von Kirrmaterial und
das Anlegen von Kirrstellen, beides nach näherer Bestimmung der Veterinärbehörde (Buchst.
b). Dies kann dazu beitragen, dass die infizierten Wildschweine in der infizierten Zone
verbleiben. Mit der Ausnahme unter Buchst, c wird die rechtliche Voraussetzung für die
Anlage und den Einsatz von Saufängen zur Reduzierung des Schwarzwildbestandes in der
infizierten Zone geschaffen. Mit Saufängen geht keine Beunruhig wie bei anderen
Jagdmethoden einher, die eine Abwanderung nach außen zur Folge haben kann.

(5/7)



Zu 6.:

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Bestimmung zu Nr. 1.1. beruht auf § 80 Abs. 2
Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19. März 1991 (BGBI. l S. 686),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 l Nr. 409). Die
Anordnung ist im öffentlichen Interesse notwendig, um eine Verschleppung des
Seuchenerregers zu verhindern. Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt es sich um eine
schwerwiegende Erkrankung. Ohne die sofortige Geltung der für die Sperrzonen normierten
Regelungen steigt die Gefahr, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet und dadurch
erhebliche Schäden verursacht werden. Dies kann jedoch im öffentlichen Interesse an einer
effektiven und schnellen Tierseuchenbekämpfung nicht hingenommen werden. Angesichts
der Möglichkeit, dass aufgrund des Seuchengeschehens rigorose Handelsbeschränkungen
gegenüber der Bundesrepublik Deutschland oder Teilen davon verhängt werden, die massive
volkswirtschaftliche Schäden und Existenzgefährdungen Einzelner zur Folge haben könnten,
sowie der Möglichkeit, dass für eine Vielzahl von Tieren erhebliche Gesundheitsgefahren
drohen, ist die sofortige Vollziehung anzuordnen. Das öffentliche Interesse an der sofortigen
Vollziehung überwiegt daher das private Rechtsschutzinteresse deutlich.
Die Bestimmung zu Nr. 1.2. ist gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) vom 19. März 1991 (BGBI. l S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.
Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 409) i.V.m. § 37 Nr. 11 Tiergesundheitsgesetz (TierGesG)
sofort vollziehbar.

Zu 7;

Gemäß § § 41 Abs. 4 Satz 3 und 4 des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes
(HVwVfG) vom 15. Januar 2010 (GVBI. l S. 18), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.
Februar 2023 (GVBI. S. 78, 81) gilt bei öffentlicher Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes
dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. Nach §
41 Abs. 4 Satz 4 HVwVfG kann in einer Allgemeinverfügung ein hiervon abweichender Tag,
jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Im Interesse
einer wirksamen Seuchenbekämpfung ist hiervon Gebrauch zu machen. Die
Allgemeinverfügung wird gemäß § 15a des Hessischen Ausführungsgesetzes zum
Tiergesundheitsgesetz vom 14. Juni 2010 (GVBI. l 2010, S. 621, 623), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 28. März 2023 (GVBI. S. 183, 215) durch Bekanntgäbe auf der Internetseite des
Kreises Groß-Gerau bekannt gemacht.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich, in
elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes,
schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a
Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift beim

(6/7)



Landkreis Groß-Gerau,
- vertreten durch den Landrat -
Fachbereich Veterinärwesen,

Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz,
Wilhelm-Seipp-Str. 4,

64521 Groß-Gerau

Widerspruch erhoben werden.

Hinweis:

Der Kreis Groß-Gerau hat ein De-Mail-Postfach eingerichtet. Die Adresse lautet:
info@kreisgg.de-mail.de. Zur wirksamen Widerspruchseinlegung ist der absenderbestätigte
Versand notwendig, erhoben werden.

(Thomas Will)
Landrat

y
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